
DAS ANGEBLICHE TESTAMENT
ALEXANDERS DES GROSSEN

Für die Herstellung und Beurtheilung des bei Pseudo­
kallistheh6s UI 33 erhaltenen angebliohen Testaments Alexandel's
des Grossen, dessen Komposition und Entstehungszeit ich vor
seohs Jahren (im Rhein. Mus. L 357-66) auf Grund der da­
mals vertugbaren Fassungen des Alexanderromans zu erörtern
versuchte, ist inzwischen durch Veröffentlichung der armenisohen
Uebersetzung des Romans und der Metzer <Epitome rerum ge­
st/trum Alexandri Magni) 1 neues Material hinzugekox'nmen, das
vieles riohtiger erkennen lässt und zwar nioht den Wortlaut,
aber doch den Inhalt des Textes ziemlich vollständig kl1l.r legt.
Da das Stüok, abgeseben von seiner litteral'isohen Bedeutung
und der Wirkung, die es in den zabllosen Ausläufern des Ale­
xanderromans geübt bat, zweifellos auoh einen gewissen histori­
schen Werth besitzt:!, ilO dürfte vielleicht eine Zusammenstellung
und noohmalige Betr!l.Chtung seines Inhalts nicht überflüssig sein.

Zu dem, was die Handsohrift A und die ältesten Bearbei­
tungen des Romans übel'liefern, bietet die Metzer Epitome die
wichtigste Ergänzung. Dieser Text besteht, wie er in der Metzer
Handschrift erhalten ist, aus zwei nicht zusammenhängenden
Bruchstücken: einem historiscllen Tbeil, der Alexanders Geschiohte
von Darius' Tod bis zur Ankunft an der Mündung des Indus be-

1 Hsgb. v. Otto Wagner, Leipz. 1900. Vergl. C. Wach8muth im
Rhein. Mus. LVI 150 ff.; G. Landgraf in der Red. phil. WochensQhr.
1901 Sp. 252 f. 410 ff, W. Kroll ebenda Sp. 494 f. Ich habe das Ruch
in der Wochcnschr. f. klass. Phi!. 1901 Sp. 206 ff. kurz besprochen.

11 Dies hat meines Wissens zuerst Th. Nöldeke in 'seinen werth­
vollen 'Beiträgen zur Gesch. des Alexanderromans' (Wien 1890) S. 8
hervorgehoben.



518 Ausfald

handelt, und einem aus dem ~}.oman entnommenen 1, in dem Ale­
xanden Vergiftung und Tod in engem Anschlusa an Pseudo­
kallisthenea u III 30 33 erzählt wird. Schon im ersten Thai!
ist der Roman stellenweise benutzt 2. Der zweite ist ganz dem
Roman entlehnt bis auf den kurzen Bericht der Ereignisse nach
Alexanders Tod (§ 113 f.) und eine Bemerkung zum Verzeicb­
niss der Theilnehmer am Gastmahl des Medios ll: quorum Onesi·
critns fugiens aimultatem mentionem facere noluit (§ 97). Doch
zeigt die Vergleichung mit Pseudokalliathenes, dass in diesem
Abachnitt sonst keinerlei Zusätze aus der Quelle enthalten sind,
die zu dieser Bemerkung Veranlassung gab. Der vom Verfasser
der Epitome oder ihrer Vorlage benutzte Tex.t des Romans ge­
hörte zwar auch zur interpolirten Fassung u, . bot aber zum
Thei! eine ursprünglicbere Ueberlieferung, als A und Ueber­
setzungen. Namentlich ist hier allein der Brief Alexl'tnders an
die Rhodier vom eigentlichen Testament getrennt, während er
bei Jul. ValeriuB weggelassen, sonst in das Testament hineinge­
zogen ist. Mancbe wichtige Ergänzung geben ausserdem die soge­
nannten Excerpta Latina Barbari, die aus ibrer Quelle, einer
alexandrinischen Chronik 4, ein Stück des Testaments bewahrt
haben (8. 270, 24-274,8 in C. Fricks Au~gabe). Zur Bestä­
tigung ist endlich in einzelnen Fällen auch die äthiopische Ueber­
selzung des Romans 5 heranzuziehen.

1 So fasse ich das Verhältniss der beiden Teltte auf, während
W. Kroll (Beil. zur Allg. Zeitung 190t NI'. 38 S. 4) umgekehrt der
Ansicht ist, der Verfasser des Romans habe III 30-33, einschliesslich
Testament, aus der Vorlage der Epitome abg:eschrieben. Eine Erörterung
der ziemlich vE'rwickelten Frage soll an anderem Orte gegeben werden.
Jfiir den Zweck, den wir hier verfolgen, ist das Ergebniss ohne wesent­
liche Bedeutung.

S Zweifellos stammt daraus Porus' Brief an Alexander § 51) f.
(vgl: Ps. Kali. Irl 2); wohl auch noch anderes, wie zB. die
dass Ariobazanes nebst Bessus Darius' Mörder gewesen sei l§ 3 vgl. Ps.
Ilall. II 20).

a Dieses Verzeichniss geht, beiläufig bemerkt., auf eine gute histo­
rische Quelle, vielleicht die Ephemeriden, zurück. Die Zahl der Gäste
(zwanzig) wird durch Nikobule bei Athen. X 44 S. 434e bestätigt, und
von den meisten der Genannten lässt sich naohweisen, dass sie sich
damals thatsächlich in ßabylon aufhielten.

4 Vgl. Mommsen, M. G. H. AueL ant. IX pars I S.272; C. Frick
praef. LXXXIII ff.; C. Wachsmuth, Ein!. in d. Stnd. d. alt. Gesch.
180 Ir.

5 Aethiopischer Text und englisohe Uebersctzung in der stattlichen



Das angebliche Testament Alexanders des Grossen 519

Danach lässt sich als Inhalt der Fassungen des Briefs an
die Rhodier und des Testaments, die in den Alexanderroman
eingefügt wurden, Folgeudes feststellen I;

Alexandefs Brief an die Rhodier.

< König Alexander, Ammons und Olympias'Sohn, grüsst die
Behörden, den Rath uud das Vvlk der Rhodier ll• Nachdem wir
die Säulen, die U!lser Ahnherr Heraides als Grenzen gesetzt
hatte ll, überschritten haben 4 und nun durch die Gnade der Götter
erhalten sollen, was uns beschieden ist, llaben wir bestimmt, euch
unsere Beschlüsse mitzutheilen, weil wir euel1 am meisten von
den Griechen geeignet halten, darüber zu wachen, und weil wir
eure Stadt lieben. Deshalb haben wir auch angeordnet, dass
man die Besatzung aus eurer Stadt entfernen soll, damit sie für
immer ihre Freiheit bewahre, zugleich in dem Wunsche, dass
bei euch das Unsere in Ehren gehalten werde. So wird sich
auch zeigen 5, dass wir fiir sie nicht weniger, als für das eigene
Vaterland, gesorgt haben. Die Vertheilung 6 des Reichs haben

Ausgabe von E A. Wallis Budge, The ure and exploita of AI. the
Great (London 1896). Alexanders Testament.: Bd. II S. 344 if.

1 B e z e ich n n n g der ben u t z t e n Tex t e: .A: Pseudo­
kali. ood. Paris. 1711 nach K. Müllers Ausgabe S. 147 ff. 'gessere
und vollständigere Lesung der Hs. wird W. ({roll geben, wie sich einst­
weilen aus mehreren Berichtigungen Müllers schliessen lässt, die in O.
Wagners Ausg. der Metzer Epitome mitgetheilt sind); Val: Jul. Valenus
her. v. B. Kübler Leipz. 1888 S. 165 if.; .At·m: die armeniscbe Ueber­
setzung des Ps.·Kall. her. v. Rieb. Raabe Leipz. 1896 S. 102 if.; Syr.:
die syrische Uebersetzung des Ps.-Kall. nach Budge (Cambridge 1884)
8. 139 ff.; .Aetlb: die äthiopische Uebersetzung; Leo: Leos lat. Benb.
des Ps.·Kall. nach meiner noch ungedruckten Ausgabe (Ausg. von
G. Landgraf, Erlangen 1885 S. 127 f.); Mett: die Metzer Epitome 8.
114. 115 if.; Barb: Excerpta Latina Barbll.ri nach C. Fricks Chronica
minora I Leipz. 1892 8. 270 if.

II Die Adresse an die Rhodier haben nur A Arm. Mett., ausseI"
dem Aeth. in entstellter Fassung. Unter den Fehlern von A sind nur
solche erwähnt, die sich nicbt ohne weiteres aus Arm. bessern lassen.
Die für unsern Zweck belanglosen Besonderbeiten von Leo, 8YT. und
Aeth. sind nicht angeführt.

B 5pol)\; TE9€VTa\; wohl z. L statt wpUJ9 . . . (A), öpon<; 9lvTE<;
(ArDl.).

4. Müllers Vermuthung 6"11'EPP~6vTE<; durch Mett. 107 bestätigt.
I) Mett. (107) fügt binzu: testamento . . . cuius exemplar vobia

misimus.
(1 bluipEl11V Z. I. st. O,YpEl1lV (A).
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wir so vorgenommen, dass wir jedem sein Land zu freier Ver­

fügung 1 übergeben, mit llnserm Geburtsland beginllend.

2 Wir baben den Statthaltern der Länder befohlen, aus ihrer

Satrapie B 10004 Talente gemünztes Gold für die Tempel 5 in

Aegypten zu schielten; denn wir haben befohlen, dass unser Leib

von Ptolemaios 6 dorthin gebracbt werden soll. Die Anordnung

unserer Bestattung beissen wir so gut, wie sie die ägyptisohen

Priester bestimmen 7.

Wir haben auch Auftrag gegeben, Theben in Böotien auf

königliche Kosten 8 wieder aufzubauen denn wir urtheilen, dass
sie für das, was sie gegen uns fehlten, genug gebüsst haben - und

dass den zurüokkehrenden Thebanern aus Makedonien Getreide

gegeben werde 9, bis die Stadt wieder gut bevölkert ist.

Wir haben ferner befohlen, euch zur Ausrüstung eurer Stadt

300 10 Talente Gold und 40 Trieren zu geben, damit ihr in

Sicherheit frei seid, und freie Getreidelieferung, aus Aegypten

jährlich 200000 11 Soheffel Weizen und aus Asien duroh die Ver­

walter und aus den Nachbarländern 200000 11 Scheffel Weizen,

1 '.Il::,a 'ltetPPl1C1{et<; A Arm.; Mett. 108: iudicio prout cuiusque
meritum ae dignitas postulabat.

2 Die folgenden ausführlichen Bestimmungen über die Beisetzung
Alexanders) die Wiederherstellung Thebens uud die Lieferungen für
Rhodos sind Ab s. III des Te s t a me ntsentnommen, wo sie bei Mett.
§ 118 ff. (tl. 116, 18-30) ihren Platz haben. Hier im Brief hat Mett.
(108) nur: hisque omnibus praeseripsimus, ut ex regia, quod
cuique c1ari iussimus, dandum oUl'arent, in his vobia ad urbem ornall­
dam auri aign. taL ece, in annos aingulos tritici medimnum CCCC
milia et naves longas . XL. item scripsimus, corpus uli nostrum in
Aegyptum portaretur ibique saeerdotes id componl:'ndum eurarellt.
Darauf folgt unmittelbar der Schlusssatz.

B U'ltOClTelAetl EK Ti'j.; C1UTp(l.'lte(u.; vermntbe ich st. d. E. T. (1TjJuTlii.;
Arm., tl'ltMTdAuVTe.; (1TpUTta.; A; Mett. 119 abw.: ex pecullia regia
dentur.

4 Arm. Leo.
I; f. d. T.: Arm. Aeth., vgl. Mett. 119; fehlt A.
6 v. P.: nur Mett. 109.
7 A ganz verderbt; ich vermuthe nach Arm. u. Mett. 119: TI1V

O€ OtaTa!:tV Ti'j.; 11> (Cl'; Ta q:d'l <;, W.; [Tfi<; OIM(.((p~(Jew.; A) ot KUT' Al­
TU'ltTOV KjJ(VOU<JlV [Kp{VW<J1V A] tepel<; [1. fehlt bei MülL], I't/.lEl<; C1unw­
poOllev.

8 So A Arm.; Mett. 120: auri signati talenta , .. do.
II So A Arm.; Mett. 120 abw.: exulihus .... bona Bua, quae

ademeram, raddo.
10 So Arm. Syr. Mett.; A: TE.
11 Die Zahl naoh Mett. 108 u. 118; A: ß) Arm.: OtcrI1Up(ou,;. In
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und dass man euch Land zumesse, damit ihr künftig genug eigenes
Getreide habt und hinen llfangel leidet. Dies haben wir dem
Statthalter in Maltedonien, Krateros, aufgetragen und dem Sa­
trapen Aegyptens Ptolemaios und in Asien Perdikkas und Anti­
gonos!.

Euch aber tragen wir nochmals auf, naclldem ihr den Brief
von Holkias 2 empfangen habt II ••• und ich bin überzeugt, (}alls
ihr meiuen Worten gehorcht. Ptolemaios, der meine Person be­
wacllte, wird auch fUr euch sorgen. Und glaubt nicht, dass euoll
das Testament umsonst anvertraut sei und die Verweser der
Königswürde zu entscheiden hätten, sondern wenn nnter diesen
ein Zwist entsteht 4, so habt ihr einzugreifen:

Ale x a n cl e r s Te s t a m e n t 5.

1. (König Alexander, Ammons und Olympias' Sohn, be­
stimmt: König von Makedonien soll einstweilen Philipps Sohn
Al'ridaios 6 sein. Wenn mir aber von Raune ein Sohn geboren
wird, so soll dieser Iiönig sein, und man soll ihm einen Nameu
geben, wie es den ltakedoniern gut scheint. Wird eine Tochter
geboren, so sollen die Makedonier für sie sorgen 7, und sollen'
dann als König erwählen, wen sie wollen 8, wenn sie Arridaios

Arm. Lücke zwischen !!Eb. bul'!!. und !!Eb. biO!!. Die weiteren Bestim­
mungen über Rhodos fehlen in Mett.

t So A; jedoch ist nach Miill. vorn letzten Namen nur ' AVTI
.... lesbar. In Arm. fehlt der Bat;;, in Syr. u. Aeth. ist er ver­
derbt; Aeth. (346) nennt Antipater statt Antigonos.

II 'Il"apd 'OpKia Ai sonst ist in A u. Arm, gewöhnlioh 'Ob:iac;
überliefert, bei Val. o}oi, orciam, orcion, in Mett. aber hioloias und
iolcias, bei Polyän IV, 6, 6 < 0 h ill c;, wohl die richtigo Schreibung.

8 Danaoh in A und Aeth. bedeutungslose Ermahnungen, deren
Wortlaut verderbt ist; Arm. fehlt dies.

4. Etwa z. l.: Ei Tt<; bt [bt A fehlt Arm.] €K TtVOC; btllqJOpliC; [11
od. dgl.; A Arm.: gewpiac;] 'I'WV €'Il"111EA.T)'I'WV iJ budpEOIC;.... Den fehlen­
den Nachsatz habe ich nach dem Sinn ergänzt.

I; Das Testament verliest nach A Arm. Syr. (ähnl. Aeth.) Holkias
auf Alexanders Befehl vor der Umgebung des sterbenden Königs, nach
Mett. Bolkias nach Alexanders Tod vor dE'm Heer in Babyion, nach
Val. Ptolemaios bei der Bestattung in Alexandria.

•6 Arrideus Mett., ;Apaba'toc; A, •Aplbalo<; Arm. Leo Bai·b., Ari­
steus Val.

7 5. d. M. f. s. S.:. nur Äeth. (347) u. Mett. (115).
S Danach Mett.: va.lete, mit Weglassung der weiteren Bestim­

l1mugen über den König.
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nicht wünschen. Der Gewählte soll die Herrschaft 1 der Argaia­

den 2 behalten, und die Makedonier sollen ihm steuern, wie es
für die Argaiaden üblich ist 8. Alexanders Mutter Olympias soll

gestattet sein, in Rbodos zu leben, wenn· die Rbodier einverstan­
den 8ind, denn ohne die Rhodiel' darf nichts geschehen 4 j wünscht
sie das nicllt, so soll sie leben, wo sie will, mit denselben Ein­
Idtnften, wie zu Alexanders Lebzeiten.'

Ir. Il<König Alexaniler, Ammons und Olympias' Sohn, er­
nennt 6 zu Verwesern seiner Königsherrschaft : 7 für Makedonien
Knl.teros und zu seiner Gemahlin Kynane S , Tochter des verstorbenen
Königs PlJilipp 11 j für ThralÜen Lysimachos und zu seiner Ge­
mahlin Thessalonil.e, Tochter des ver8torbenen Königs Philipp j

die Satrapie am Hellespont verleiht er Leonnatos 10 und gibt ibm
Kleodike 11, die Schwester des Holkias, zur Gemahlin; PapbIa­

gonien und Kappadokien dem Geheimschreiber 12 Enmenes j die
Inselbewebnel' lässt er frei unter Obhut der Rhodier 18 i Pamphy­
lien, TJ:rkien 14 und Grossphrygien 15 verleiht er Antigenos, Ka­
rien Asandros 16. Ueber Kilikien, Isaurien und alle diese Gebiete

1 Bei Val. 166, 6 z. 1. regnum = apx!)v A Arm. st. regiam.
2 'Apllllabtbv z. 1. st. 'Aplwbtbv Arm. Val.
11 In A Arm. sind die Worte verschoben: I1Und.dTUH:lav ...

,Aplllxbau; (so Arm. (Raabe schl'eibt ' AP1UXl1lV); A: dpl ....] /.l ETa.
TOO ßaI1IAEW<; TU VO/.lltO/.lEva. Wohl z. verb.: I1UVT. TlfJ llalflA€l
KaT U Ta VO/.lltO/.l€Va ' Aplaldbal<;.

4 denn - nur A, der folgende Satz nur A Val. Mett.
S Der AnfAng- bis zur Best. über Leonnatos fehlt in Mett.
o A fügt hinzu: iiXPl TOO MEal MaKEb6111 ßal1lA€a arcob€lEal.

7 Die Best. über KraterOll nur A Arm. Val.
8 Kuvdvl'jV z. I. st. KOlV!)V A, K€UaVllV Arm.
11 Danach in Arm. Liicke bis zur Best. über Ptolemaios. Die

Best. über Lysimachos nur A und Syr. (verd.),
10 Nur Mett. richtig; A = Bar!>.: A€Wva. VaL: Philonam.
11 So A !lach Kroll. (Müll.: KA€ ... IKl}v); Mett, 116: Cleonicam.
12 TlfJ 01ToMvl1MaTolpdq:>ljJ A; so ist auch in Mett. 116 z. 1.: Eu-

menem qui mihi l~ipomnematogl'afU8 ruit (st.: E. q. mihi grattlAJ fuit.).
18 u. O. d. R: nur A Barb.
14 So Leo Syr. Mett. Barb.; A: KIAlldav; Val.: Cariae praesit.
15 SO Z. I. nach Leo Mett. (Leo.: 'Frigiae' ohne 'maioris', Mett.:

'maioris' ohne 'l'hrygiae'); nach Barb. erhält auch dies Asander, nach
Syr. 'Anureas'.

16 Ra! b.: Caesariam [so auch A!:'th] deasandro (aus Ka(ll1a)plav
bE 'AO'dvbpljJ).ClIs(s)ander st. A~ander: 1.eo - bei dem z, I. ist: Carie
(sit princeps) CAsandro und Mett.; fehlt A; Val.: Casanderque
Boeotill.e,



Das angebliche Testament Alexanders des Grossen 523

bis zu den Ländern diesseits des Halys sol! Philotas herrschen 1.

Zum Statthalter für Syrien his zu Mesopotamien 2 bestimme ioh

Peithon a; für BabyIon und das zugehijrige Gebiet Selenkos,

meinen Waffenträger ; für Phoiniltien nnd Koilesyrien Meleagros j

für Aegypten und die Naohbarländer bis zum oberen Libyen

Ptolemaios 4 und zu dessen Gemahlin Kleopatra, die Schwester

Alexanders. Für das Land von Babylonien aufwärts bis Z[I

Baktden sollen die bisherigen Heerführer und Satrapen im Amt

bleiben. Perdikkas soll als Oberfeldherr über alle gebieten l}

1 Den ursprünglic}Jen Inhalt des Satzes zeigt m. E. am "hesten
Barb, 272, 6: Gilicia antem et [saut'ia ct omnia cif'euita eius Hlone
[aus <l>iAwva st. <l>IÄum:tv] ordinavit. Als Grundll1.ge der versohiedenen
Verderbnisse vermuthe ich zunächst ein Glossem zu dem unmitt,%ar
vorher angeführten Namen KdO'uvbpOl; (st. "AO'uvbpo<;;): 0'AVTl'lfdTpOU,
das später in ' AVThraTpol; entstellt und auf das Folgende bezogen wurde,
wodurch der Name Philotas am Sclliuss ausfiel; darauf etwa nach A :
KtÄuda<;; Kai 'Icraup{al; [K. K. '1. fehlt AVal., K. '1. fehlt Leo
Syr,] TOIiTwv TE [oe A] n:dVTWV IlEXpt TWV f,vTOc; "AÄuo<;; n:oTalloO XWPWV
d p X€"I" W [xwpa n:apEXETW A. Leo.] <l>tÄWTa<;; [<PIÄ. nur Dach Barb.).
Daraus Val. 166, 17: eisque omnibus pr&eesse Antipatrum oportebit
(::;= TOUTWV - dpXETW)j Leo: teneant (die voher Genannten) usque ad
fluvium, qui dieitur Sol [aus f)Äto<;; st. liAuOl;], Antipater Cilieiam;
Syr. nur: 'und übel' Cilicien Pior', Mett. 117 mit Korrektl1r;'~agel'

ost contra f1umen, qui farus voca.tur; in eum agrum Antipa.trum im­
peratorem do, Ciliciae imperatorem fa.cio Nica.norem. <l>IÄWTU<; st.
<l>iÄwv (Barb.) ergeben die Historiker.

2 b. z. M.: Mett. Barb., !ihn!. Syt·.; Leo: Siriam magnam.
B Pithon Leu, Python Syr" ytou n. uton Va!., tithon Mett.; A

fehlt dieser Satz.
;I; Aueh hier ergiebt nur Ba.rb. (272, 13 f.) die ursprüngliehe La.,

aus der sieh die Va.rianten erklären: Egyptum autern et quae circa
eum usque superiore Lybia Filippo qui vocab&tur Ptolomeus. Vorlage
von Barb.: A'lrUn:TOV b € Kai Ta 11' € pi UOT";V jJ.EXpt Tllc; dvw AIßul1c;
TIToA€jJ.aÜp T4J <PIA{ltmp (st. T4J <l>IM1t1TOU, denn Ptol. galt als Sohn des
Königs Philipp). Daraus Arm. Leo Mett.: Aegypten erhält Ptole­
maios. Die abweichende Angabe von A Val., dass Aegypten Perdik­
kas, Pt 0 I e mai 0 s Li b yen erhält, beruht offenbar auf Missver­
ständniss einer KOl'rektur: A'irUltTOV ./. Ta n: € p I ./. b € Kai, woraus
A'lTUTITOV T4J TI EP b I KK q. wnrde.

ä Der ursprüngliche Inhalt ohne gröbere Entstellung Dur in
Mett. 118: regiones, quae inter Babylonem et Baotrianos fines intersunt.
satrapae, quam quisque obtinet, habe(~flt. Hisque omnibus summum impe­
ratorem Perdiceam faeio . • . Alle anderen Texte haben in der Mitte
eine Lücke. Die ursprüngliche La. Dlag ungefähr gelautet haben: Tijc;
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und Roxane, Oxyartes' Tochter 1 aus Baktrien, Alexanders Ge­
mahlin, zur Frau erhalten.'

IH. **2 <Den Verwesern der KönigsherrBchaft befehle ich,
einen gaMenen Sarg für 200 l:l Talente berstellen zu lassen, in

den Alexanders Leiche gelegt werden soll"'; ** ferner die älteren
und kränklichen Makedonier und Thessalier in ihre Heimat zu
entlassen und jedem 3 Talente Gold 5 zu geben; ferner nach
Atben ein Gewand 6 und einen goldenen Thron für Atbene im
Parthenon zu senden; nach Aigai 7 meine gesammte Rüstung und

oe ~1f(1vw Tfjc;; BaßuAwv{ac;; )(wpac;; J!E)(PI 'nilv Bal<TIHlXVWV [J!. T. B.: Arm.
Aeth.; fehlt A; Barb.: ueque Caspiacas portas] GT pa T li p )( ac;;

Kai GlXTp<ltrae; d1to<pa{vw Kpa.TElv [A, ähnl. Val. 166,24:
O"Tp<:tnipxl'Jv Kai €lTIJ!EAl'JTI1V <l! a v 0 KP d T l'J v. Arm. nach Raabe: O'aTpd­
1tllV d 1t 0 <p l'J v d T W (f a v Kai €lTIJ!EAl'JTi)V. Barb.: priueipes quidem in
ea et satrllpas] TOUe; aÜToue;, ol1tep Kaln:poTEpov KaTEi·
X0 V· T Wv b € "p <:t T E 1 v [TOUe; aUTOUe; "paniv naoh Mett. er·
gänzt) O'ul.mdVTwv TI E P b {K Ka v d P J( I (f Tpa T l'J T 0 v IBarb.: arehi·
stl'atigum autem ßOrum Perdicum ordinavit; TIepMKKav Arm., und das
zugehörige dpXIO"TpaTllrOV ist als sinnloses Epitheton zu 'AXEEavbpov in
den vorhergehenden Sat.,; gerathen ; TIepb. dp)(. fehlt A Val. Leo; Leo:
(Ptolomeus) sit princeps super omnes satrapas Babilonie et usque
Baotriam (Schluss des Testaments)].

1 O. T.: nur Mett.
2 Nach Mett. 118 f. sind die Bestimmungen über die Li e fe·

rungen an die Rhodier(denen Mett. 118 hinzufügt: pmesidiumque,
quod ibi 'reliqui, (Ja; oppido ea:igere iubeo) und über die Bei set ß u n g
Alexllnd ers in A e g y p t e n, die nach den Texten von Ps. KalI. schon
oben, im Brief an die Rhodier, mitgetheilt waren (vgl. S. 4 Anm. 2),
hier einzusetzen.

a So A=Mett.; Arm.: 20000; Val. 166, 27 verderbt. In Mett.
119 ist. vor 'ubi [id zu streichen] corpus ponatur' 'al'cam' neben pro­
curent' ausgefallen.

<I Danach ist, zufolge Mett. § 120 (8. 116, 27-80), aus dem Brief
an die Rhodier die Bestimmung über die Wie der her s tell u n g
T h c ben seinzufügen; S. 4, Anm. 2.

I) So A; Val.: tria milia dracbmarum; Leo Syr. Mett. fehlt
dieser Satz.

6 Leo richtig: peplon, also ein Gewand für die Göttin, nicbt, wie
Syr. angiebt, ein Gewand Alexanders j XITwva bei Raabe beruht wohl
auf unrichtiger Uebertrflgung in das Griechische. In Mett. 120 (8.
116,31) z. 1.: amictus spcciali.~ (ein 'besonderes' Gewand für die Göttin,
Erklärung von peplos) st. speculis. In A Val. fehlt das Legat für
Athen.

7 Aira<;: A; Arm. Val. Mett.: Arg06.
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50 Talente 1 Gold als Weihgesohenk für Herll.kles &; nach Delplü

die EJephantenzähne und Sohlangenbäute, goldene Sclmlen und
100 goldene RingeS. Die Milesier sollen zur Herstellung ihrer

Stadt 1504 Talente Gold erhalten, ebensoviel die l{nidier:
[IV. 5< Pel'dikkas, den ich als König von Aegypten sammt

Alexandria hinterlasse, soU die Stadt so verwalten, dass ihr
mein Name· erhalten bleibe und sie glücklich gedeihe, wie der

grosse Sarll.pis, der Gebieter aller Götter und Memfchen, bestimmt
hat. Es soll auch ein jährlicher Vorsteher 6 der Stadt eingesetzt
werden. Dieser soll <Alexanders Priester' heissen und Boll mit

dem grössten Ansehen in der Stadt auftreten, geschmückt mit

einem goldenen Kranz und einem Purpurgewand. EI' soll jähr­
lich ein Talent bekommen und unverletzlich 7 und von jeder

Leistung 8 befreit sein. Wer diese Stellung erhält, son von yor­

nehmst<em Geschlecht Bein, und das, was ihm verliehen ist, bleibt

ihm und seinen Nachkommen:)
V. (König A]exander el'nennt zum König des indiachen Ge­

hietes am Hydaspes 9 Taxiles 10, des angrenzenden Landes vom

1 Arm.: 150 Tal. für die Stadt i VaL: draohmas 8t. tal.
l! 'Hpald. EI: A Arm Val. Aeth.; Mett. 120: in aedem Iunonis

(aus La. UH p q. st. 'HpaKlel) Argis.
3 u. 100 g. R.: nur Arm. 8yr. Die folgende Bestimmung fehlt-Arm<
4, Val.: auri sign. drachmas; nach 'materiae' ist 'Cnidiis'Qusge­

faUen j Mett. 120: argenti tal. (2 mal).
5 Der folgende Absatz nur in A Arlll. Val. Der Anfang in A

sehr lückenhaft; man mag ungefähr nach Arm. und Val. en;ränzcn:
BOUAO/.L(.ll bE Kai TTepMKKUV KaTal. ßal1llEa At T 'Ö 'Ir T 0 u [Atr.: Arm.
Val., fehlt A] I11JV Tfi KTlLOf,lEVJ;l , AAE!:avbp€lq 0 Ü T W bIo I KE1v Tl) V

'Ir 0 AIV [OIhw-'lrOAIV Arm. S. 107 Z. 1, VaJ. 167, 11 j fehlt AJ lÜG-rE
f.lEVeIV TU öVO/.La /.LOU EV aOTfi Kul ao-riJv TiJv 'irIn I V /.LEveiV
(Ta öVO/.La-IlEVElV naoh Vermuthung ergänzt; A fehlt dies; Val. Z. 11,
ii.hnI. Arm.: nc nomen meum ex oppido transferatur] f,laKaplw<; VEllo­
/.LEyl')v [A: I!ElloflEVI')V], w<; nOEE [? w. ~. fehlt A; Val.: quae qui­
dem etiam maximi deorum Sarapis est sententia) TÜlV GeÜlv [9. fehlt A
Arm.] 'Ir<lVTWV b€G'lr6ZoVTI I!€TdAljI Capa'lrlbl [Arm_: C. Kul "Amln] Kai
dvQpw'lrwv' Kai [K. fehlt Al Ka-rMTa9fjval [KaTMTfjVal AJ eVlaUI110V
[e. fehlt A Arm.; aber Val. 14: annuu,n oppidi saoerdotem] 'mlflEA'!')­
-riJv Tile; 1iOAEWe; ... Der grösste Thei} dieses Absatzes ist in Arm. an
den Schluss von Kap. 34 (Raabe S. 107 oben) gerathen.

6 e1tlflEAllTfjc;.
7 dVUßPII1TOc;.
8 lEITOUPT{ac;.
9 So A Arm. Val. Barb.; Mett. 121: sec. flumen Indum.

10 So Mett.; A Arm. Val.: TCl!:uib1lv. Bal'b.: Taxio (dllt.).
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Hydaspes bis zum ludus 1 Poros:l; über die Paropanisaden a den
Baktrier Oxyartes 4, den Vatero deI' Gemahlin Alexanders, Ro·
xane. Ferner verleiht er 6 Arachosien 7 und Gedrosien dem Sibyr'.
tios 8, dem Stasanor aus Soloi Aria und Drangiane 9, Baktrien
und Sogdiane 10 dem Philippos, Parthyaia 11 und das angrenzende
Hyrkanien 12 dem Phrataphernes 18, Karmanien dem Tlepolemos 14,

Persia dem Penkestes 10. Armenien (?) bis zum Halya und zum
Herakleion erhält Neoptolemos (?)16. Ihre Gebiete sollen abtreten:

1 b. z. J.: nur Mett. Barb.
2 So A Mett.; AI·m. Barb.: Pe i t h 0 n (Barb. : Pythonae); Val.

167, 22 f.: Adiaceotium vero regionum Apoctronum [aus am) (TOt)
'YM01TOU ... Ba)KTPIQ.VÖV] Roxanes patrunm ...

8 Barb.: Parapannisodum, Arm.: TTapa1TA€vI10ta/)U)v, A: /)aAt/)U)v,
Mett.: pano.

4 Mett. 121 : oxyatrelp., A: 'OtuöpaKl'Jv, Arm.: 'OtUMPKI'JV, Barb.:
Oxydarcum.

5 So A Mett.; Arm. Val.: Vatersbruder.
S Von der folgenden Liste haben Arm. und Syr. nur geringe

Trümmer, bei Leo fehlt sie.
7 A.: .ö.paKouaiav, VaL: Racusiam, Barb.: Arachusia, Mett.:

Arachois (dat. plur.). Danach AVaL lückenhaft; A: .ö.paKouo1av Kai
/)pa1TuaAl"jV Tf,j BaKTpIaVf,j Kai Cou<Jtavl)v <1>IAllf1T41. VaL: Racusiam vero
regionem et Bactrianam et Susianam Philippo.

8 Barb.: et Cedrusia Sybartum; Mett.: drachotis (dat. pL) ...
tiburtibus.

9 MeU.: sisandro olearium et dragentanum imperium do, Barb.:
Arabiam autem totam [IlATjV aus 00A€1?] Stasanoro donavit.

10 SoSyr.(SOd) und Barb. (Ogdianiam); AArm. Val.: (ou<Jlavt'Jv.
fehlt Mett.

11 A: TTapou/)(av. Arm.: das südliche Land der Parther (erhält
auch PhiL; der Rest der Liste fehlt); Mett.: cartusaeuum, Barb. 274, 4:
illam autem qui circuit contra aquilonis partes (daneben ausgefallen,
pal'ticm/t od. dgL); Syr.: Abarashahr; fehlt Val.

12 A: KaI Ta Ex6/-l€Va aÜTi'j<; (upTa/-l(av. Mett. 121: quod pro­
ximum est intra ß,ncm (so z. L st. 'Humen'] hircaniae; Val.: Hyrcaniam
ähnl. Rarb.; Syr.: Gurgan.

13 Mett.: pl'ataphernen; A, älml. Val.: ' ApTaq>€pvTjv. Barb.:
Antigono.

14 A: Kapöav(av TAI11TOAE/-l41, Syr.: Garmania Tblipaitmos, Barb.:
Gerlllaniam Tripolemo; fehlt VaL Mett.

15 So AVal. Mett.; Barb.: Perco; Syr.: Pison.
16 Diesen Satz hat nur Barh. 274, 8 f., als letzte Best. de­

Testaments: Spaniam autem usque Alyo fluvio et FJracleoticum tcrmis
num Antipalum ordinavit regnare. Als ursprünglicbe La. des griechi-
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Atropates, wie frUher Oxydates, für den Peithon, Kl'atellll.s' Sohn,
Medien erhält, und Susiane Argaios, an dessen Stelle Koinos
tritt 1,

VI. C!{önig Alexander ernennt Holkias zum König von Illy­
rien. Dieser soU 500 Pferde aus Asien und 300 Talente 2 erhalten
und floll dafür Standbilder Von Alex!l.nder ß, Ammon, Herakles,
Athene, Olympias und Philipp anfertigen nnd im olympisellen
Heiligthum 4 aufstellen lassen. Es sollen aber aucll die Verweser
der Königsherrschaft Standbilder Alexanders weihen, so gross
wie die von Holkias errichteten, silberne in Athen und Olympia,
goldene in Delphi 5. Ptolemaioll 6 soll in Aegypten Standbilder
von Alexander, Ammon, Herakles, Athene, Olympias und Philipp
errichten IG.ssen 7, Ueher dies alles sollen die olympischen Götter

sehen Textes vermutbe ioh etwa: •A p f.t EVf a<; bE f.t€Xpt TOO "AAUOt;
'lrOTaf.t00 Kai TOO 'H paK AEi 0 U 1I p 0 U<; [Barb. las lipou] NEO 'Ir l' 6 ­
AEf.t 0 V baEEV dpXEIV. S. z. d. St.

t Von diesem Satz hat nur A ein Bruchstück: (TfIV, b€ TlEpO'(oa
TleUK€O'TlJ) 0' aT p IX 'Ir lJ, ' 0 ~ uv nlV I1ETa<l1:fjO'cl! E'lrl Tfj<; M'lJMat; ­
wofür v. Gutschmid, Gescb. Irans 8. 20 vermuthete: 'AT p 0 'Ir d 't 'IJ v
,0 ~ u b IX 't 'IJ v f.tETaGTfjGm d'lro T. M. und Mett. 121 folgende.'!. Ver­
derbte: ex eis imperiis excedarit larci«aes et pro mediis imperator C9'«'
terus. excedat item exussannis argeus imperator sit poenis. Ich ver­
mathe für Letzteres: ax su,is imperiis excedant: Oxydates, et sit pro
eo Medis imperator Pithon [Syr. Dennt hiemeben'Pisou' irrthümlich
als Satrap von Persis] C9'a~euac {.; excedat item ca; Susianis Argaeus;
imperator sit pro 60 Cocnus. Der griechische Text des ersten Satzteils
mag ursprUnglieh gelautet haben: 'ATpO'lrIXT'lJV, ÜJ er 'Ir EP 'Ol:ubdTllv,
f.tETaaTTjGal Ka \ KaT a a T fj Ga 1 E'lrl T. M. Tl E ( a tU v a T 0 V K pa­
T E U0 U. S. z. d. St. .

2 So Mett. 122; A: 3000 TaL; VaL, der die Siglen wieder miss­
verstanden hat: drachm. tria mms.

a So Arm. Mett.; fehlt AVal.
4 So Arm. Mett.; Arm. fügt hinzu: 'oder wo er SODSt will '; statt d.

A Val.: in einem von ihm zu erbauenden Tempel.
I> AArm. verderbt, Val. 168, 2 ff. summarisoh. A nach Mett. 122

etwa zu ergänzen: dva9€1'tUaav oe Kai 01 1'fjt; paa!Aefa<;; E'rrtI1EAflTal Ei­
Koval; 'A Aca Ed v 0 p 0 u li a 0 UI; ['A. o. fehlt A Arm.] 'OAK(OU dVopllivTat;
[dvb. in A verstellt; in Arm. fehlt der Rest des Satzes] 'lrEp{J,lETpOV, EV
'Aetivalt; Kai 'OAUf.t'lr(q ('A. K. '0. aus Mett.; fehlt AJ dp'fu
p (i <; ldnu1pa<; AJ Kai xpuerd<; b LieAlpot<;. Mett. verkürzt.

6 So Arm. Mett.; AVal.: Perdikkas; vgl. S. 7 Anm. 4.
7 Hier llchliessen Arm. Val.
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wachen 1: der olympische Zeus 2, Heralrles, der Stammvater des
Königs Alexander 3, Atheue, Ares, Ammon, HeHos und König
Alexanders '1'yche. Wer gegen mein Testament handelt, der soll
das, darum bitte ich Zeus und die Göt,ter in Olymp, nicht un­
gestraft thun und bei Göttern und Menschen ein Frevler und
Meineidiger sein'.

i

Uebe1'schauen wir zunächst den Inhalt der beiden Stiicl,e im
Ganzen, so ist vor allem klar, dass sie der ursprünglichen Fassung
des Romans nicht angellört haben können. Denn sie stehen erstens
zu dem Vorhergehenden in schroffstem Widerspruch, da Roxane,
die im Roman als Tochter des Darius eine nicht unwichtige Rolle
spielt, hier zweimal als Balttrierin und Tochter des Oxyartes be­
zeichnet ist, und da Poros, der nach Ps. KaU. III 4 von Ale­
xander im Zweikampf getödtet wurde, hier als Lebender im Testa­
ment bedacht wird; zweitens stimmen sie auch nicht zum Fol­
genden, denn während Alexander im Brief an die Rhodier unel
im Testament seine Beisetzung in Aegypten anbefiehlt, herrscht
nach Kap. III 34 des Romans Zweifel und Streit, ob die Leiche
nach Persien oder nach Makedonien gebracht werden soll, und
erst das Orakel des Bel entscheidet 'für Aegypten.

Doch auch innerhalb der Stücke selbst finden sich Wider­
sprüche. Der Abschnitt über den Alexanderpriester (IV), der in
der Metzer Epitome fehlt, erweist sich als ein jüngerer Zusatz,
den erst ein alexandrinischer Bearbeiter des Romans gemacht hat.
Denn die darin erwähnte Verheissung des Sarapis ist aus Ps.
RaH. I 33 entnommen, als Regent von Aegypten wird, dem zu
Abs. Il (S. 7 A. 4) angeführten Lesefehler entsprechend, Perdikkas
genannt und dieser als König bezeichnet, während die Inhaber
der Länder nach Abs. Il nur Verweser der Königsherrsohaft sein
sollen. Ferner stimmt Abschnitt II nicht zum Brief. Zwar der
Widerspruoh, den ich in meiner früheren Abhandlung betonte,
dass in TI und VI Pel'dikkas als Statthalter Aegypteus bestimmt
werde, während im Brief Ptolemaios als solcher erscheint, beruht
nur auf der schlechten Ueberliefe1'ung einzelner Texte. Aber be- '
züglich der Bestimmung über die Gemahlinnen, die in II allen

1 In A z. 1.; l!aTwaav9€Ol br 6 1t Tal (st. ~1tOitl all.
2 d. o. Z.; Mett., fehlt A.
B Hier bricht A ab. Das Folgende nur in Mett, erhalten.
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den und nur den Diadoohen zugesprochen werden, die Antipater
durch Verheirathung mit seinen Töchtel'll auf seine Seite zu ziehen
suchte, bin ich nach wie vor der Meinung, dass <nur ein Zeitge­
nosse diese versteckte Spitze gegen Antipater gerichtet und nur
Zeitgenossen zugemuthet 11aben kann, sie herauszufühlen'. Der
Brief an die Rhodier jedoch, in dem deutlich auf deren Rettung
durch Ptolemaios in den Jahren 305/4 lI.np:espielt wird, kann nicht
vor 304 verfasst sein, ja, die Stellung, die hier, wie in mehreren
einzelnen Angaben des Testaments, für die Rholliel' in Anspruch
genommen wird, deutet auf eine noch spätere Zeit (s. u.). So
lange nach Antipaters Tode aber hatte eine solche Demonstration
gegen Antipater keinen Sinn mehr. Absatz V endlich ist offen­
bar nachträglich aus einer Mstorischen Quelle binzugefligt, denn
in Ir war bereits über die Besetzung der östlichen Satrapien mit
der Bestimmung, dass hier alles unverändert bleiben solle, ge­
nügend entschieden; in V wird abel' dann über jedes einzelne
dieser Länder Verfügung getroffen und überdies, in Widersprucb
zu H, eine anderweitige Besetzung vun Medien und Susiane an­
geordnet. Somit ergiebt sich, dass im Brief und Testament Stücke
verschiedenen Ursprungs und verscbiedener EntBtehungszeit zu­
sammengefasst sind. Betrachten wir demnach die Theile ip Ein­
zelnen etwas genauer, und zwar zuerst den ersichtlieb wich6.gstell
und ältesten.

Absatz Ir giebt im Ganzen die Vertheilung der Satrapien,
wie sie 323 nach Alexanders Tod in Babyion beschlossen wurde.
Die östlichen Länder werden, wie bei Arrian (succ. 8) und CU!'­
tius (X, 10, 4), mit der Bemerkung abgethan, dass hier die
früberen Statthalter bleiben. Nur lässt unser Text !fedien uner­
wähnt und führt dafür Babylonien an, das, anstaLt Archon,.
Jeukos zugetheilt wird, der das Land erst 321 durch die Theilung
von Triparadeisos erhielt. Die Ueberlieferung ist hier dmch das­
selbe Missvcrständniss verderbt, wie bei Dexippos, dass nämlich
"Apxwv als Appellativum gefasst und der vermeintlicll ausge­
lassene Name des Statthalters aus der Liste von Triparadeisos
ergänzt wurde. - Unter den westlichen Satrapien fehlt .Lydien.
Syrien, das thatsächlioh Laomedon erhielt, soll getheilt werden.
Koilesyrien und Phoinikien, also das Stück, das Ptolemaios 320
losriss 1, wird für Meleagros bestimmt, der SChOll 323 durch
Perdikkas sein Ende fand, das nördliche SY1'iell fiir Peithon.

I Diod. XVIII 43.
Rhein.. Mus. f. Philol. N. F. LVI. 34
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Peithon, Agenors Sohn, wal' Statthalter der grieohischen Städte
in Indien (s. u. zu V), erhielt später duroh Antigonos Babylonien
un1:l wurde dem jungen Demetrios als Berathel' zur Seite gestellt,
während diesel' Syrien gegen Ptolemaios deckte; als Inhaber von
Syrien erscheint er nur während des kurzen Feldzugs, den De­
metrios 313/2 naoh Kilikien unte1'llahm 1. Dieses flüohtige Ver­

.hältniss hat aber der Verfasser des Testaments schwerlich im
Auge. Er will wohl nur die Beseitigung Laomedons und die
ägyptischen Ansprüche auf das südliche Syrien etwas beschä­
nigen. Unter den zn Kilikien gehörenden Gebieten wird !sau­
rien besonders genannt. Die Isaurier hatten sich unter Ale­
xander durch die Ermordung des Satrapen Balakros und bahl nach
Alexanders Tod 2 durch ibren beJdenmiithigen Widerstand gegen
Perdikkas 8 bekannt gemacht. - Die Vel'waltung Makedoniens
wird, wie es Alexanoer thatsiichlich, allerdings nicht für seinen
Todesfall, befohlen haUe, an Stelle Antipatel's Krateros übertrag\m,
während dieller nach (leI' Tbeilung von Bab3'lon als TrPOO'TlhTJC;;
Ti\~ ßaO'IAEia~ 4, nur eine ziemlich unldare Stellung neben Anti­
pater einuahm. Antipater ist im Testament völlig übergangen.
Von der Unterordnullg der Griechen unter den Statthalter von
Mal\edonien, die Arrian und Dexippos bei Makedonien erwähnen,
ist hier nicht die Rede, jedoch ebel1sowenig von der Freiheit aller
griechischen Städte, deren Proclamation seit Antigonos' Erlass im
Jahre 315J) in der Politik der Diadochen eine wicbtige Rolle
spielte und als Mittel, Stimmung zu machen, bis zur völligen
Abnntzung angewendet wurde. Eine ausdrückliche Zusicherung
der Freiheit ist nur für die 1nselgdechen ausgesprochen. Man
mag zweifeln, ob die VIll1tuhat in weiterem Sinne
gefaRst oder damit das Kohlon der Nesioten, der bald nach Ale­
xanders Tod entst,mdene Bund der Kykladen, gemeint ist. Dieser
stand Reit Ptolemaios 16 in derselben Weise, wie er bier den
Rhodiem zugewiesen wird, mit Zusieberung der Freiheit, unter
ägyptischer Schutzherrschaft. Erst mit dem Sinken des ptole-

1 Diod. XIX 80, 1.
2 Wohl 322, s. Nicse, G. d. gr. u. mako Staat. I 212 f.
II Diod. XVIII 22, 2 ff.
4 Dexipp. u. Arr. succ. 13 u. 7.
6 Diod. XIX 61, 3.
6 Nach Nieses Vermuthuug, die sich auf Diod. XX 37, 1 stützt,

seit 308 v. ChI'. d. gr' u. m. 8t. II 102. 774). Vgl. auch Mahaf(y,
Thc empire of the Ptolemies S. 91.
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mäischen Reiohs, seit der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts
v. ehr., ersobeint Rhodos als Oberhaupt der Iuseln. - Iu deT
Bestimmung über PerdiklHl.s bleibt unklar, ob dieser zum ap­
Xl(1Tpa.TfJT6~ aller Satrapien, oder nur der östlichen, eruannt
wird. In ersterem Falle wäre seine wirkliohe Stellung ziemlicll
angemessen bezeichnet, im der nach dem Wortlaut der
Ueberlieferung wahrsoheinlioher ist, wäre ihm nur das Kommando
eingeräUlpt, das vor 317 Peithon erhielt 1.

Liessen sie'b die bisher besproohenen Anordnungen allenfalls
als späteres, mit HÜlfe der historischen Litteratur zusammenge­
stelltes Machwerk betrachten, so ist dies Dl. E, bei dem Befehl
iiher die Heirathen der Statt11alter ausgesohlossen. Alexander er­
nennt hier fUr Krateros, Lysimaohos, Leonnatos, Ptolemaios und
Perdikkas Gemahlinnen, <1ifr, mit Ansnahme der unhel,annten Kleo­
dike oder Kleonil,e, del' Sohwester des Holkias 2, sämmtlich der
],öniglichen Familie aJlgebören. Eben diese Männer sind es aber,
wie bereits bemerkt, die Antipater zu seinen Schwiegersöhnen zu
machen und so an sein Interesse zn fesseln sl1cbte B• Die Erfindung,
diesen Maehthabel'l1 in einem gefälschten Brief oder Testament
Alexanders - denn in einer geschichtlichen Erzählung kann der­
gleichen doch kaum gestanden haben andere, vornehmc!'e Ge­
mahlinnen zuweisen zu lassen, hatte nur in der Zeit' Sinn und
Zweck, in der diese Händel spielten. Ein späterer Geschichts­
falscher, etwa ein Rhodier des dritten oder zweiten Jahrhunderts
v. eh!'., würde schwerlich auf eillen solchen Gedanken gekomulen
scin, und wäre er es, so würde er sich so ausgedrUckt haben,
dass die Absicht dieser' Enthüllungell' deutlich hervortrat, Dass
man hier alles zwischell den Zeilen zu lesen hat, dass die eigel).t­
liche Telldenz, die Herabsetzung Antipaters, hur fitl' ein zeitge­
nössisches Publikum erkennbar, also auch nur auf ein solches be­
rechnet ist, scheint mir ein chronologisches Merkmal von aus­
reichender Beweiskraft. Man wird demnach mit dem Zeitansatz
für diese erste Fälschung nicht allzu weit über Antipaters Todes-

1 Diod. XIX 1: TTEtOwv <:rClTpa1tll<; !JEv d1t€O€OEIKTO MllO!CI~,

GTp Cl TllT 0<; {) € Tl)) v Ci Y W GeiT PCl1tE I Ul Y cl 1ta G UlY TEV6IlEYOC; •••

11 S. u. zu Abs. VI.
a Seine Tochter Phila vermählte er mit Krateros (Diod. XVIII

18, 7. Plut. Demetr. 14, 2), Eurydike mit Ptolemaios (Paus. I 6, 17),
Nikaia mit Perdikkas (An. suec. 21. Diod. XVIII 23, $), später mit
Lysimachos (Strabo XII 4 S. 565), und auch Leonnatos bot er eine
seiner Töohter an (Diod. XVIII 12, 1).



Ausfeld

jahr, 319 v. Ohr., hinausgehen dürfen. Auf eine spätere Zeit
scheint zwar das Gebot einer Heirath zwischen Ptolemaios und
Kleopatra zu führen; denn erst aus dem Jahr 308 erfahren wir,
dass diese Verbindung wirklich geplant, aber durch die Ermordung
der vielumworbenen Fürstin verhindert wurde 1. Wie jedoch bei
der Wahl der andern fii.rstlichen Damen, deren Hand hier vergeben
wird, offenbar nur der Rang, nicht irgend welche nähere Beziehung
zu dem künftigen Gatten, maassgebend war, so mag es sicll auch
bei Kleopatra verhalten und das Zusammentreffen dieser angeb­
lichen Bestimmung mit einer später thatsächlich gewollten Ehe­
schliessung ein rein zufälliges sein. Eine Holle in diesen poli­
tischen Kreisen begann Kleopatra schon bald na(Jh Alexanders
Tode zu spielen, indem sie ihre Hand erst Leonnatos 2, dann
Perdikkas 3 anbieten liess.

Was wurde nun seinerzeit zusammen mit diesen Verfügungen
liber die Heirathen als angebliches VermäcMniss Alexanders ver­
öffentlicht uud welche Bestandteile des bei Pseudol,alIistllenes
überlieferten Testaments sind zu dieser ältesten Fassung zu rechnen~

Mit Wahrscheinlichkeit die, in denen erstenB dieselbe Tendenz gegen
Antipater hervortritt, zweiten~ nicllts über die Grenzen des oben
bezeichneten Zeitraums hinausweist; nur nach unsicherer Ver­
mutllung die, bei denen bloss die letztgenannte Voraussetzung zu­
trifft. Prüfen wir danach zunächst den übrigen Inhalt von Ab!'. II,
so lässt sich in der Vertheilung der Satrapien, bei der Antipater ganz
übergangen und Makedonien Krateros allein übertragen wird, jeue
Tendenz zweifellos erkennen, und von den einzelnen Bestimmungen
weist, wie wir sahen, keine über 320 hinaus, ausser der des rho­
dischen Protektorats der Nesioten, die natürlich vom rhodischen
Bearbeiter herrührt. So darf man wobl J[ in der Hauptsache
für die älteste l!'assung in Anspruch nehmen, so auffällig es er­
scheinen mag, dass es ein Zeitgenosse Antipaters wagen konnte,
die Vertheilung der Satrapien auf Alexander zurückzuführen,
während doch vielen Mitlebenden bekannt sein musste, auf welche
Weise diese in Babyion zu Stande gekommen war. Aber in dem
beispiellosen Wirrwarr jener Jahre war dergleichen gewiss nicht
unmöglich. Auf Alexanders Nachfolger selbst konnte natürlich ein
solches Manifest nicht berechnet sein, vielleicht aber doch auf

1 Diod. XX 37, 3 ff.
2 PInt. Eumenea 3, 5.
5 Arr. auee. 21; Diod. XVlll 23, 1.
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den kleineren Interessenkreis einer griechischen Gemeinde. Im
ersten Jahrzehnt nacll Alexanders Tod fand ein so hetäubender
Wechsel im Besitz der länder, in der Stellung del' leitenden
Personen, in der ganzen politischen Lage statt, dass Fernerstehende
bald kaum noch wissen mochten, ausweIchen Anfängen sich
dieses Chaos entwickelt hatte. In kecker Uige haUe es übel'dies
jene Zeit besondere weit gebracht. Wenn ein Scluiftsteller Alexander
selbst die Schilderung seines angeblichen Zweikampfs mit Poros 1,

ein anderer Lyeimachos die Begegnung der Makedonier mit den
Amazonen l! vorzutragen wagte, 80 konnte wohl auch Jemand
wagen, trotz der noch lebenden Zeugen die Besclllüsse yon BabyIon
einem Testament Alexanders zuzuschreiben.

Absatz I enthält keinen Beweis älterer Herkunft. Doch sind
die ersten Sätze zur Ergänzung von II kaum entbehrlich, da doch
auch das ältere Testament eine Verfügung über den künftigen
König enthalten haben muss. Die Erbfolge ist, hier anders ge­
ordnet, als in BabyIon beschlossen wurde. Denn während der
nachgeborene Sohn Alexanders nur Mitregent des Philippos Arri­
daios werden sollte B, wird ihm bier allein die Herrschaft zuge­
sprochen. Die Benennung des Erben erfolgte thatslichlich durch
die Makedonier 4• Die Bestimmung über Olympias' Wohnort ist
selbstverständlioh rhodischen Ursprungs und erinnert im. Wort­
laut an Diodors Bericht übel' die Versprechungen, durch die sie
Polyperchon nach Antipaters Tod zur Uebersiedelung aus Epirus
nach Makedonien zu überreden suohte 5.

Aus Absatz ur sind, wie die Vergleiohung mit der Metzer
Epitome zeigt, in unsern Texten des RomaDs mehrere Bestim­
mungen in das d'em Brief an die Rhodier entsprechende Stück
geraten. Das Ursprüngliche war, dass im Brief das Legat für die
Rbodier und die Anordnung übel' die Bestattung nur kurz, mit
Hinweis auf das Testament, erwähnt, im Testament die zuge­
hörigen VerfUgungen ausfiihrlich gegeben wurden. So ist es noch
in der Epitome. Indem nun ein Bell.1'heiter im Brief die ent­
sprechenden Stellen des Testaments am Rand vermerkte, wobei

1 Lnciau, qnom. bist. sorib. 12.
2 PInt. Al. Mi, 2.
a Arr. allee. 1. Dexipp. 1. lust. XIII 4, 3.
<I Dexipp. 1: h€X9rr 'Iral<; f.lera. TOV TOO 'lraTpo<; •A"A. MVllTOV, 4J

TOT Wv M a K € b () v w V 'Ir "A fj 9 0 <; TOO 'Ir«TpO<; TfJV 'lrpoarrTOplav' AJ,,€­
E«vopov 19€VTO,

5 Diod. XVIII 65, 1.
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er den Satz über den ausHess, dann aber, gedankenlos
weiterscbreibend,auchnocll die Bestimmung über Theben mit­
nahm, gelangt.e dies, obendrein in verkebrter Reihenfolge, in den
Text des Briefs, verdrängte die kurzen Angaben, deren Form
noch Mett. 108 erkennen lässt, uud bewirkte, dass die Sätze im
Testament ausfielen. Ihr Inhalt ist aber an dieser Stelle zu be­
trachten.

Der Satz über Alexanders Bestattung billigt die Ueber­
führung der Leiche nach Aegypten, die 322/1 auf Ptolemaios'
Veranlassung gegen Perdikkas' Willen erfolgte 1. Die Angabe
über die Wiederherstellung Thebens lässt als Alexanders Absicht
erscheinen, was 316/5 v. ehr" mit gehässiger Beziehung auf die
Härte des verstorbenen Königs, durch Kasllander geschah und
diesem viel Beifall bei den Griechen eintrug. Die Bestimmung
über die Lieferungen und Geschenke, flir Rhodos ist natiirHch rho­
discher Zusatz. Den Gedanken mögen dem rhodischen Bearbeiter
die Unterstützungen eingegeben haben, die Rhodos \Vährend des
Kriegs mit Antigonos und Demetrios 305/4 durch bedeutende
Getreidesendungen von Ptolemaios, Kassandel' und Lysimacllos
erhielt 2. Mit dem Land, das den Rhodiern zugemessen werden
soll, um ihnen genug eigenes Getreide zu verschaffen, ist jeden­
falls, ganz oder theilweise, die rhodisohe Peraia gemeint, ohne
deren Besitz Rhodos thatsächlich seine Bevölkerung nicht selb­
ständig ernähren konnte 3, Wann die Rhodler die Perala er­
wlu'ben, lässt sich nicht sicher ,feststellen. van Gelder nimmt an,
dass sie ihr festländisches Gebiet bereits im fünften Jahrhundert
besassen und dass der rhodische Staat 'bis ZUm Jahre 240 ver­
muthlich so gross geblieben ist, aIR er zu Anfang 408/7 war''''.

1 Betreffs des Arridaios, dem die Ueberführung der Leiche an­
vertraut wurde, hatte ioh aaO. 362 verkehrterweise von Iustin (XIII
4, 6: iubeturque Arridaeus rex corpllS Alexandri in Hammonis tem­
plum deduoere) und Georg. Syncell. 503 die Verwechselung des Königs
Arridaios mit dem gleichnamigen Satrapen übernommen.

2 Diod. XX 96, 1-3. 98, 1. 99, 2.
3 Liv. XLV 12: si Lycia et earla ademptae ab Romanis

cetel'a (dh. bes, die Peraia) aut se ipsR per defectlonem libe­
rarent aut a finltimis occuparentur, il1cludi se il1sulae parvae et stet'Uis
agl'i litoribus, qllae nequaqftam alefe tantae u1"bi~ popul/ll1! posset (sen­
serunt Rhodii). Das zeigt auch der jetzige Zustand beider Gebiete:
Rhodos •keine besonders fruchtbare Insel', die Perllia •eine der herr­
lichsten und ergiebigsten Hegenden der Erde' (H. van Gelder, Gesch.
der alten Rhodier 194 f.),

4 aaO. 181.
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Ist das richtig, 80 hätten wir damit einen weiteren Gruntl, die
Entstehungszeit der rhodisohen Theile des Testaments nioht zu
nahe an 304 zu setzen, denn was schon im fünften Jahrbundert
zu Rhodos gebörte, lwnnte nicht wohl ein Rhodier 20-30 Jahre
nach Alexanders Tod als Legat Alexanders ausgeben. . Doch
stammt die früheste Angabe, in der die Perah. unzweideutig als
rhodischer Besitr. bezeichnet wird, erst aus dem Jahre 201 1.

In denselben Zusammenhang gehört auch die Bestimmung, dass
die Besatzung aus RllOdoB entfernt werden Boll. Der Rhodiel'
lässt damit Alexander verfügen, was seine Landsleute alsbald
nach dessen Tode eigenmächtig erzwungen hatten 2. Einen be­
deutungslosen Widerspruch zu dem thatsächlich Gescbehenen ent­
hält die Anordnung über Alexanders Rüstung. Diese wurde
nicht nach Aigai oder Argos 3, sondern mit Alexanderll
Leiohe 4 nach Aegj'pten gebracht und in Alexandria aufbewahrt.
- Die von Alexauder den Vetera.nen versprochenen Geldge­
schenke spielten noch im Jahre 321 eine Rolle, Durch die un­
gestüme Forderung endlioher Bezahlung kam Antipater zweimal fi

in grosse Noth und konnte sich sohliesslich nur durch Betrug
aus der Verlegenheit helfen. So mag man hier in der noch·
maligen Zusiohel'ung dessen, wa.s Antipater den Makedoniern
vorenthielt, einen Beweis derselben Tendenz erblicken, llie wir
in Abs. II vOl'herrschend fanden, und Abs. III, mit Ausnallme
des Rhodischen und vielleicht auoh der Bestimmung übel' Theben,
zur ersten Fälschung rechnen.

Absatz IV ist, wie wir saben, ein erst im Texte des Ro­
mans eingefügter Zusatz, hat jedoch geschiohtlichen Werth, indem
hier über die Stellung. des Alexanderpriesters in Alexandria einige
sonst nicht bekannte, aber durohaus glaubwürdige 6 Einzelheiten
mitgetheilt werden,

1 van Gelder 195.
II Diod. XVIII 8, 1.
a Genannt war jedenfalls Aigai ('riohtiger AlTem geschrieben'

nach Hirschfeld b. Pauly.Wissowa 1 944), der Begräbnissort der roll.-
Könige, wohin Perdikkas auch Alexanders Leiche ver­

bringen lassen wollte (Paus. I 6, 3 vgl. Ps.-Kall. III 34). Die make­
donischen Könige betrachteteu sioh bekanntlich als Herakliden, daher
die Widmung für den Tempel des Herakles.

4 Diod. XVIII 26, 4.
5 In Triparadeisos und am Hellespout: Arr. suee. 32 u, 44 f.
6 So urtheilt auch Mommsen Röm. Geseh. V 568; nur können
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Auch Absatz V kann, aus elen oben angeführten Gründen,
llir.ht als Bestandtheil ele,r ursprünglichen Fassung gelten, wurde
aber wohl nicht erst im Roman eingeschaltet. Das Stück ist
einer historischen Quelle entnommen, die sich der Vorlage des
Dexippos am nächllten verwandt zeigt. Doch wird der ursprüng­
licbe Bericht im Testament besser und vollständiger überliefert,
als in Photioa' Auszug aus Dexippos. In der Angabe über die
indischen Satrapen findet sich derselbe Fehler, wie bei Dexippos,
rlass die Gebiete des Poros und Taxiles verwechselt sind. Be­
kanntlich besass Taxiles das Land zwisclu1n Indus und Hydaspes,
Poros das jenseits des Hydaspes 1. Daneben fehlt hier die An­
ordmmg über die indische Satrapie Peithons (Agenors Sobn),
vielleicht weil diesem in Abs. Ir Syrien übertragen wird, wenn
nicht die Erwäbnnng Peithons an Stl'lle von POrllS in der arme­
nischen Uebersetzung und den Excerpta Barbari als Rest einer
verloren gegangl'lnen Bestimmung über Peithons Verwaltungs­
bezirk anzuseIlen ist. In der Angabe der Excerpta über das
Land bis zum Halys und der herakleischen Grenze Imnn kaum
etwas anderes, als eine Bestimmung über Armenien, stecken.
!\fit der <herakleischen Grenze' oder dem (herakleischen Berg'
(wenn ma.n opou~ statt opou liest) ist wohl das herakleische
Vorgebirge 30m PontolJ, östlich von Amisos 2, gemeint. Vorher
steht die Verleihung von Persis an Peukestas. In den Excerpta
ist aus dem ersten Thei! von TTeuKIÜTTlf 'Perco' geworden, aus
GTlf mit apll€v(av 'Spaniam', indem der Bearbeiter unter der
herakleischen Grenze die Sä.ulen des Herakles verstehen mochte 3.

'Antipalus' ist demnaeh vermuthliell Neoptolemos, der bei der Ver­
theilung in BabyIon Armenien erhielt 4. Dexippos nennt Neopto-

diese Angaben m. E. nicht vom Vel'fasser des Romans herrUhren. Die
von Mommsen ltllgellommelle Identität des Alexanderpriesters mit dem
inschriftlich erwähnten dpXJ€PEUC; ,AAEE«vbpd«c; K«i ÄlYU1tTOU Il'dG!'J<:; be­
streitet Wileken im Hermes XXIII (1888) S. 602 ff. Uebrigens hlll
zuerst Lumbroso den Inhalt unserer Stelle vel'werthet und eine lehr­
reiohe Erörterung dazu gegeben (L'Egitto dei Greei e dei Romani
2. Aufl.. S. 178 ff.).

1 Ueber die indischen Satrapien den Exkurs von B. Niese,
I 500ff., bes. S. ferner v. Gutsehmid, Geseh. Iralls 21 f.

2 Strabo XII 3 S. M8. Arr. perip1. 15, 3 u, a. Dazu stimmt
freilioh nicht, dass naoh Arrian und Dexippos die angl'enzellde Satrapie
des Eumenes bis Trapezunt reichen solL

8 So richtig Exc. 202, 19: Jlfauretania qui extendit usgue Era­
cleoticum terminum, contra Gararitum.

4. Plut. Eumen. 4, 1.
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lernos fast an derselben Stelle, hat almr hier eine LÜcke, eHe zu

ergänzen ist: NE01TTOh€/lOU f AP/lEVia, nl1rrOAE/lOU) Kawavia.
- EigenthÜmlich ist unserm 'rext die dass der bisherige
Satrap von Medien wird. Dass als neuer Satrap - Arriau,
Dexippos und Curtius entsprechend Peithon, Kl'ateuRs' 1 Solm,
bestimmt wird, scheint mir durch die Lesarten der Epitome und
der syrischen Uebersetzung gesichert. Der aber, der jetzt abge­
setzt werden soll, ist offenbar nio11t Oxydates, den Alexander
flohon im Jahr 328/7 beseitigt hatte 2, sondern seio Nachfolger
Atropates, dessen Namen v. Gutscllmid l'icMig in dem verderbten

O"aTparrt;l3 bei Ps.-KaIL A erkannt bat. Die Theilung von Tri­
paradeisos scIleint zwar Atropates ein StUck von Medien belassen
zu haben i so sagt wenigstens Justin 4, während Arriall, Dexippos
und Curtius Überhaupt nur Peithon als Satrap von Medien nennen,
niodor 5 sinnlos erst Peithon, dann Atropates. Doch konnte 1n

jedem Fall von einer AbBetzung geBprocben werden, da AtropatcB

das eigentliche Medien an Peithon abgeben musste. Wenn da­
neben, wie A und die Epitome zeigen, Oxydates genannt war,
110 geschah das wobl in dem Sinne, daBs auf die frUbere Ab­
l:p,l',znnll" dieses Satrapen vCl'wieBen wurde. Darauf griinden sich
meine Vermuthuugen iiber den ursprünglichen Wortlaut. - Be­
zUglieb der Satrapie Susiane endlich ergänzt uud bericbtigtl.!.useI·e
Stelle folgende bisher allein stellende Notiz des DexippolI: Tf]V
M (olblavwv ßacrlAEio:v 'ÜpwrrlOe; ETXEV ou 1TaTplOv EXUJV
apxi]v ahAa bOnoe; mhoO 'AAEEavbpou' ~rrEI bE TUXll Tl<;; aUTlV
O"uV€rrEO"EV ~1TaVO:O"TaO"EUJC; ahiav qJEUTovn rrapaAUe~Vat T~c;

apx~c;, TOTE €K Ei v0<;; <Ilhwv Ti]V apxi]v ETXEV. Dass hier
(or!>Iavwv aUB (OUO"lCl:VWV und ~KEtVO<;; ans Ko'ivoe; verderbt ist,
hatte bereits v. Gutschmid 6 aus JUlItin XIII 4, 14'1 und dem

1 Arr. lnd. 18, 6; aber exp. VI 4: I<paT~a.

2 Arr. IV 18, 3. ,Curt. VIII 3, 17.
3 So ist an entsprechender Stelle auch Diod. XVIII 3, 13

thpa'll'l1C; st. d-rpomXTllC; überliefert. Aehn1iche Verderbnisse des Namens
erwähnt Niese II 72 (Ca-rpaßaTllC; 8t. 'ATpo'll'a-rllt; bei Athen. 538"') und
S. 370 (die Bewohner von Atropatene bei Polyb. V 55, 2 Ca-rpUTf€IOI
genannt).

4. XIII 4, 13.
{\ XVIII 3, 1 u. 3.
l! Geseh. Irans S. H.'7 Susiana gens Coeno . . . assigllatur (bei der Theilung von

Ba.bylonl.
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Zusammenhang der Stelle scharfsinnig erkannt l . Durch die Metzer
Epitome finden nun Gutschmids Vermutungen die beste Bestätigung;
denn dass in dieser statt exussanuis 'ex Susianis' und statt poenis
'pro eo eoenus' zu lesen ist, lässt sich doch Angesichts der Pa­
ralle1stellen hum bezweifeln. Schwierigkeit macht nur der Name
des früheren Inhabers der Satrapie, den Dexippos Oropios, die
Epitome (Argeus' nennt. Ich glaubel dass es sicll um einen Ar­
gaios aus Oropos handelt 2. Von Makedoniern Namens Argaios
sind aus Alexanders Zeit bekannt: der Vater des Herakleides,
der 323 von Alexander mit einer Entdeckungsfahrt in das Ka­
spische Meer beauftragt wurde 3, und ein Freund des Ptolemaios,
der 310/9 von diesem nach Cyperll geschickt wurde, um dort
den König Nikoldes zu beseitigen 4.

Absatz VI bietet kein chronologisches Merkmal. Holkias,
der hier wieder auftritt, wird sonst nur bei Polyän (IV, 6, 6)
erwähnt, der erzählt, Antigonos habe einen grossen Aufstand seinel'
Truppen dadurch unterdrückt, dass er Holkias und zwei An­
stifter des Abfalls gefangen nahm ". HollÜas erscheint danach
als ein l\'1ann von Ansehen; aber wenn ihm hier das Königreich
lllyrien übertragen· und in Abs. Ir seine Schwester Kleodike 6

den Frauen der königlichen Familie gleichgestellt wird, so ent-

1 Die Stelle kommt freilich durch Einsetzung dieser Besserungen
noch nicht in Ordnung. Doch beruht es wohl auf einem Missverständ­
niss des Photios, nicht des Dexippos, dass hier von der nicht ererbten
ßcuJ!Ae!a eines Makedoniers in einer persischen Pwvinz die Rede ist.

2 Aehnlich steht es mit dem Eupwmo<;, der bei Ps.-Kall. III 31
unter den Gästen des Medios genannt ist. In diesem vermuthe ich
Seleukos.

8 Arr. VII 16, 1.
4 Diod. XX 21, 1.
5 Niese (I 320) setzt den Vorfall 320/19 v. ChI',
6 Sollte etwa KAEObiK1l ein Fehler der Ueberlieferung statt Eu­

pub lK '1 sein? Da der Verfasser sonst alle heirathsfähigen Damen der
königlichen Familie versorgt, so fällt auf, dass die Prinzessin, die l1aüh
Kleopatra in der Politik dieser Zeit am meisten hervortritt, Kynanes
Tochter Eurydike, gar nicht berücksichtigt ist. Setzten wir diese an
die Stelle der unbekannten Kleodike, so erklärte sich damit nicht nur
ihre Zusammenstellung mit den Königinnen und Prinzessinnen, sondern
es würde zl1gleich verständlich, warum ihrem Bluder Holkias der illy- AI"
rische Königsthron zugesprochen wird. Denn Kynane war nach Satyros
(bei Athen. 557c) die Tochter einer Illyrierin Audata, stammte also
wohl aus illyrischem Königsgeschlecht.
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sp1'icht das schwerIicll seiner wirklichen Bedeutung. Eine Er­
klärung dafiir bietet· vielleicht der Brief an die Rhodier, nach
dem sich vermuthen lässt, dass Holkias von den Brfindern des
Testaments als der Vertrauensmann Alexanders bezeichnet wurde,
der das Vermächtniss aus der Hand des Königs erhalten und ge­
rettet lJaben sollte. Da sein Name in der Bestimmung über die
Heirathen vorkommt, so müsste er bereits Zll1' BeglaubigUllg der
ältesten Fälschung verwendet worden sein, wovon allerdings im
Testament selbst nichts ersichtlich ist. - Anstatt der Erriclltung
von sechs Bildsäulen, die 11ier angeordnet wird, 11atte Alcxanner
nach Diodor 1 die Erbauung von sechs Tempeln verfUgt, übrigens
fiir andere Götter (ausseI' Athene) und an auderen Orten, als 11ior
angegeben ist.

Der Brief an die Rhodier ist wahrscheinlich im letzten
Grunde die Quelle, auf die Diodors merkwürdige NachrielJt zu­
rUcl'gcht., dass Alexander sein Testament bei den Rhodiern nie­
dergelegt habe 2, Die Richtigkeit dieser Angabe wird wohl ziem­
lich allgemein bezweifelt. Denn weder ist es wahrscheinlich, dass
Alexander überhaupt ein Testament hinterlassen hat, noch ist
anzunehmen, dass er ein solches den Rhodiern übergeben haben
würde. HolmS freilich hat der Sache Glauben beigemessen, w!',s
aber wohl mit seinem Bestreben zusammenhängt, der sein~s BI'­
achtens unterschätzten Gelt.ung der' griecl1ischen Städte gegenlibel'
den Diadochenreichen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Jedenfalls
verräth sich dieser angebliche Brief Alexanders als das Erzeugniss
einer weit späteren Zeit. Vor allem ergiebt, wie oben bemerkt,
die Beziehung auf Ptolemaios' FÜrsorge für Rhodos, dass das
StUck erst nach der berÜhmten Belagerung durch Demetrios Po­
liorketes verfasst ist, aus der die Rhodier durch Ptolemaios' Bei­
stand siegreich hervorgingen. Aber auch in den nächsten 60

1 XVIII 4, 4.
2 XX 81, 3 f.: bri -roO"oihov rap (r) 1T6ht<; 1'} -rWV 'PoMwv) 1TpOE­

hl"JhUeEt bUVaI-!Ew<;, WO"TE • • • . TÖV • . 1ThEIO"-rOV 100xuO"aVTa -rwv I-!Vl"J~IO­

VEUOI-!EVWV 'Ah Hav bpO V 1T po 'rI1-! I'] auv-r' a on'! v l-!ahl(fTa T w v
.rr6hEWV Kai TllV 01TEp öhl"J<; Ttj<; ßaO"lhE(a<; blaeTjK11V EKEl
eEaeal Kai -relhha eaUl-!al:Elv Kai 1TpoarE1V EI<; 01TEPOXTjV. 0\
b' OOV 'P6blOt 1TPÖ<; {11TaVTa<; TOU<; buvuO"Ta<; ()"uvneEII-!EVOl -rTjv q:nhiuv
•••• Tal<; b' Euvo(al<; IiPPE1TOV l-!ahl(fTa 1TPÖ<; TITohEl-!alov.
Man beachte auch die sonstigen Anklänge an den Inhalt unsers Briefs,
worauf schon K. Müller anfmerksam machte.

S Griech. Gesch. IV 616.
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bis 70 Jahren llatten die Rhodier noch keine solcl1e Stellung, dass
sie sich als berufene Schiedsrichter über Alexanders Nachfolget·
hätten ausgeben diil'fen. Erst in der zweiten Hälfte des dl'itten
Jahrlmnderts, als Aeg,'j'pten und .Makedonien fast gleichzeitig
rasch zu lIinl,en begannen, gelangten sie zu dem Ansehen, das
ihnen im Brief nml Testament Rchon für .Alexanders Zeit zuge­
l'chrieben wird,als <lTpo(jTaTODvTE~ ou 1l0VOV Tf,je;; aiJTwv aAla.
Kai Tfl~ TWV ahhWV <EAlJ1vWV €hEUeEpla~'l, als leitende Vormacht
der griechischen Inaeln 2, als Vermittler zwischen den Königen
der Diadochenreiclle. So behaupteten sie sich, bis sie d1lrch den
dritten makedonischen Ihieg mit Rom in Konflikt )[amen und da­
durch ihre politisohe Selbständigkeit für immer verloren.

In oder bald nach dieser Bliithezeit des rlJOdischen Staates
mnss dieBer Bdef und die rllodisohe Ausgabe des Testaments ent­
standen sein. K. MtHler S äusserte die ansprechende Vermuthung,
der Verfasser sei Polybios' Zeitgenosse, der rhodisohe Geschichts­
schreiber Zenon, auf den sicll Diodor'" für seine DarRteUung der
rllodischen Urgeschichte beruft, uud dem er auch in dem Ab~

schnitt zu folgen scheint, dem die oben angefiihrte Notiz tiber
Ale:xanders Testament a.ngehört, in der Erzählung des Rriegs
zwischen Rbodos nnd Demetrios 5• Jedenfalls würde das Bild,
das POlybios 6 von der unzuverlässigen Art dieses Localbistorikers
entwirft, und die Ermahnung, die er ihm nnd seinem Landsmann
Antisthenes el'theil t, nicht aus Patriotismus die Wahrheit auf den
Kopf zu stellen 7, fiir den rhodisoben Verfasser des Briefs und
Testaments vortrefflieb passen.

Nur lehrt eine genauere Priifung, wie sie oben versucht
wurde, dass dem rhodischen Werk eine ältere Fälschung zu Grunde
liegt, die etwa im ersten Jahrzehnt nach Alexanders- Tod ent-

1 Polyb. XXVU 4, 7.
2 Vgl. Aha. II und van Gelder S. 111 ff.
a Pseudocall. praef. p. XXIII.
4 V 56, 7.
5 XX 81 ff.

6 XVI 16-20. "'"
7 XVI 14, 6 ff.: ETW OE 1:1l6n IlEV bEI pOTrCle; blMvUl T« I e; a ü •

T WV Tr a T p i a I TOUe; aUlTpmpeae; aU.TXWpnIHlIll' liv, 00 r-tflV T Cl C;

EvavTiac; TOle; (Jur-tß€ßrJldHJ'lv Ct"ll'oq:>daEIe; 1toIEiae«t
1t EP lau T WV • . . EClV bE KaT Cl 1t P 0 Cl i p E(J I V 'l' EUbOT P a q:> W•
Il EV f) n:« T p ibo C; I! v EKEV II q:>IAWV 11 xdptTOe;, TI blolaollEv TWV
dn:o TOUTWV TOV ßiov n:OPIZ:OIl€VWV;
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standen ist. Dass diese ebenfalls in Rhodos verfasst wäre, is}
wegen der schroffen Parteistellung gegen Antipater JÜcht wahr­
scheinlich; denn die Rhoclier hatten unseres Wissens keine Ver­
anlassung' die makedonischen Machthaber besonders anzufeinden,
sondern standen sogar später mit KassRnder, der sie gegen An­
tigonos un terstützte, in freundschaftlichem Vel'hältniss. Ferner
spricht wobl auch gegen ]'hodischen Ursprung, dass Roxane vor
Ba.rsine, der Nichte und Wittwe der berühmt.en Rhodier Mentor
und Memnon, den VOl'zug erhält, obwohl sich nach Alexanders
Tode thatsächlich für die Rechte der Barsine und ihres Sohnes
Herakles Stimmen erhoben batten l . Dass anderseits das Testament
nicht aus dem Festland stammt, ist deshalb anzunehnien, weil
darin nur den Inselbewohnern die Freiheit zugesichert wird. So
wil'd man den Verfasser auf einer griechischen Insel aus dem
Machtbereich Antipaters zu sucben haben. Von ihm mögen die
Abschnitte I-IH hel'l'iihren, vielleicht auch VI, mit Ausnahme
der rhodischen Zuthaten.

Ein späterer rhodischer Geschichtschreiber, sei es Zenon
oder ein anderer, benutzte dann dieses angebliohe Vel'mäcbtniss
zur Verhenliohung seiner Vaterstadt, indem er durcb entsprechende
Zusätze und ein beigefügtes Begleitschreiben an die Rhodier seine
Landsleute als Alexanders Testamentsvollstrecker und bel:1~ndere

Günstlinge hinstellte. Die Erinnenmg an den grossen König er­
hielt sich ja in Rhodos schon durch das Fest 'AXEtavbpEla Kal
ßIOVUO'la auf Jahrhunderte lebendig 2• Der rhodiselle Bearbeiter
wird dabei den Text auch sonst aus llistorischen Quellen vervoll­
ständigt haben, so durch Einschaltung des Abschnitts V iiber die
östlichen Satrapien. Erst durch die Aufnahme in sein .Geschichts­
werk mag das angebliche Testament Alexanders grössere Ver­
breitung und auch mehrfach Glauben gefunden haben. 'Grediclere
quldam testamento Alexandri distributas esse proviuoias, sed
famam eius rei, quamquam ab auctol"ibus tradita est, vanam fuisse
comperimus', sagt Curthlfl 3• Dass er zweifelt, liegt natürlioh nur

daran, dass seine Hauptquelle nichts davon enthielt. Ohne Zu­
sammenhang mit unserm Text ist dagegen jedenfalls die Angabe
im ersten .Makkabäerbuch (1, 7), dass Alexander selbst seine
Länder vertheilt habe. Denn von einem 'restament ist hier gar

1 So berichten wenigstens Curtius (X G, 11) und Justin (XIII 2, 7).
2 van Gelder S. 100 u. 325.
a X 10, 5.
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nicht die Rede, sondern der Vel'fasser soheint sieh vorzustellen,
dass Alexander auf dem Todtenbette vor den versammelten
Grossen mündlich seine Verfügungen getroffen hätte.

In Alexandria hat endlich ein Bearbeiter des Alexallder­
romans die rhodische Fassung jener gefälschten Urlntnden in den
Roman eingesohoben, wobei er zwar die unmittelbar vorher­
gehenden Partien duroh Hinweise auf das Testament und Ein­
fUhrung der Person des Holkias entsprechend erweiterte, es aber
unterliess, die augenfälligen WÜlerspl'üche zwischen dem Testa­
ment und dem Roman zu beseitigen. Im Roman wUl'de dalln
auch der Absatz über den Alexanderpriester (IV) hinzugefügt,
und auf die Ueberlieferungdes Romans geht wahrscheinlich alles
zurück, was wir vom Text des Testaments besitzen. Denn da die
Exeerpta Barbari für ihre Vorlage, die alexandrinische Chronik,
ganz zweifellos eine Benutzung des Pseudokalli"!.thenes erweisen 1,
so wird auch das durch sie überlieferte Bruchstück des 'l'estaments
aus dem Roman herzuleiten sein.

Die Ueberlieferung durch den Roman, der nun einmal im
schlechtesten Rufe steht, dem ja aber dieses Testament ursprünglich
gar nicht angehörte, wird hoffelltlich nicht noch längel' die Wir­
kung haben, dass sein geschichtlicher Gehalt als nicht vorhanden
betraehtet wird. Schon ditl Thatsache, dass bald nach Alexanders
Tode bei den Inselgriechell ein angebliches Vermiichtniss des
Königs auftauchte, das Antipaters Gewaltherrschaft bekä.mpfte, ist
historisch gewiss nicht ohne Interesse. Wel' aber auch dies als
nicht hinliinglich gesichert ansehen und den gesammten Inhalt
auf einen rhodischen Verfasser aus späterer Zeit zurückführen
wollte, wird doch anerkenn6ll mtissen, dass uns dieser< aus seinen
Quellen manches nicht Wertlose überIijittelt. Namentlich sei hier
nochmals auf die Ergänzung und Bestätigung del' Nachrichten
des Dexippos über die VertheiJung der Satrapien verwiesen.
Was schliesslich der alexandrinische Bearbeiter hinzufügte, hat
bereits durch Lumbroso und Mommsen die vel'diente Würdigung
gefunden.

Baden-Baden. "". Ad. Aus fe 1d.

12M, 22-268, 2 aus Ps.-Ral!. I3; 268, 17 aus I 29; 270, 18
aus III 27; 274, 12-26 aus III 35.




